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pflichtung, nach Ankunft im nächsten Hafen oder an der 
nächsten Landungsstelle sofort den Sachverhalt der nächst
gelegenen Dienststelle der Deutschen Post durch den Schiffs
führer mitzuteilen.

Oberirdische leitungsgebundene Fernmeldeanlagen
§ 8

(1) Oberirdische leitungsgebundene Fernmeldeanlagen der 
Deutschen Post bestehen aus Freileitungen, den zu ihrer 
Funktion und ihrem Schutz notwendigen technischen Aus
rüstungen, Masten und Verstärkungsmitteln. Freileitungen 
können Blankdrahtleitungen oder Luftkabel sein.

(2) Freileitungen werden in der Regel an Straßen, Wegen, 
Eisenbahnlinien und Gewässern sowie auf Grundstücken, 
land- oder forstwirtschaftlichen Nutzflächen, hierbei vor
zugsweise über Kabelschutzstreifen, geführt. Sie können 
Straßen, Wege, Grundstücke, Eisenbahnlinien und Gewässer 
kreuzen.

§9
(1) Arbeiten oder Transporte gemäß § 2, die zu Beschädi

gungen oberirdischer leitungsgebundener Fernmeldeanlagen 
führen können, sind der nächstgelegenen Fernmeldedienst
stelle der Deutschen Post vorher mitzuteilen. Die Benach
richtigungsfrist beträgt bei Großraum- und Schwerlasttrans
porten 5 Werktage vor Transportbeginn, für alle anderen 
Arbeiten mindestens 2 Wochen vor Beginn der Arbeiten.

(2) Vom Verantwortlichen für die Arbeiten oder Transporte 
gemäß § 2 sind alle Maßnahmen zu treffen, die eine Beschä
digung oberirdischer leitungsgebundener Fernmeldeanlagen 
verhindern. Mit der Durchführung der Arbeiten im Gefah
renbereich darf erst begonnen werden, wenn ein befugter 
Mitarbeiter der Deutschen Post anwesend ist, der die erfor
derlichen- Schutzmaßnahmen anordnet und überwacht.

(3) Bäume, die oberirdische leitungsgebundene Fernmelde
anlagen der Deutschen Post gefährden, sind auf Verlangen 
der Deutschen Post vom Rechtsträger, Eigentümer, Verfü
gungsberechtigten oder Nutzungsberechtigten auszuästen, zu 
stützen oder zu beseitigen.

§ 10
Schadenersatzanspruch der Deutschen Post

Die Verantwortlichkeit für die Zufügung eiries Schadens 
an unter- und oberirdischen leitungsgebundenen Fernmelde
anlagen der Deutschen Post richtet sich nach den Bestimmun
gen des Zivil- oder Wirtschaftsrechts.

§11
Schadenersatzpflicht der Deutschen Post

(1) Ist es zum Schutz unterirdischer leitungsgebundener 
Fernmeldeanlagen der Deutschen Post erforderlich, Anker
oder Fischereigerät aufzugeben, ist die Deutsche Post ver
pflichtet, Schadenersatz in Geld zu leisten. Die Deutsche Post 
ist zur Schadenersatzleistung nicht verpflichtet, wenn ein 
rechtswidriges Verhalten des Schiffsführers den Verlust ver
ursacht hat.

(2) Ist es zum Schutz unter- und oberirdischer leitungsge
bundener Fernmeldeanlagen der Deutschen Post erforderlich, 
Anpflanzungen auszuästen, zu stützen oder zu beseitigen, so 
ist die Deutsche Post verpflichtet, Schadenersatz .in Geld zu 
leisten. Sind davon Anpflanzungen sozialistischer Landwirt
schaftsbetriebe betroffen, gelten die Bestimmungen der 
Bodennutzungsverordnung vom 26. Februar 1981 (GBl. I 
Nr. 10 S. 105) über den Ausgleich der wirtschaftlichen Nach
teile. Die Deutsche Post ist zum Schadenersatz oder zum 
Ausgleich der wirtschaftlichen Nachteile nicht verpflichtet, 
wenn die Anpflanzung nach dem Errichten der unter- oder 
oberirdischen Fernmeldeanlagen der Deutschen Post erfolgt 
ist.

§ 12
Geltendmachung der Ansprüche bei der Deutschen Post

(1) Ansprüche gegen die Deutsche Post auf Schadenersatz 
oder Ausgleich der wirtschaftlichen Nachteile sind beim ört
lich zuständigen Post- und Fernmeldeamt, in den Bezirks

städten beim Fernmeldeamt und in Berlin beim Fernsprech
amt geltend zu machen.

(2) Für Ansprüche gegen die Deutsche Post im Gebiet der 
Ostsee einschließlich der Küstengewässer ist die Bezirks
direktion Rostock der Deutschen Post zuständig.

§ 13
Ordnungsstrafbestimmungen

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig
a) die Lage oder den Zustand unter- oder oberirdischer 

leitungsgebundener Fernmeldeanlagen der Deutschen 
Post sowie der zur Kennzeichnung der Lage der Kabel, 
Kabelkanäle oder Kabelführungsrohre dienenden Zei
chen verändert,

b) die in den §§ 2 Abs. 3; 4 Abs. 3; 5 Abs. 2; 7 Absätze 7 
und 8; 9 Abs. 1 festgelegte Mitteilungspflicht nicht er
füllt,

kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 10 M bis 500 M 
belegt werden.

(2) Wer vorsätzlich oder fahrlässig unter- oder oberirdische 
leitungsgebundene Fernmeldeanlagen der Deutschen Post 
gefährdet, indem er als Verantwortlicher für die Arbeiten 
gemäß § 2 Abs. 2 oder Auftraggeber dafür

a) mit den Arbeiten beginnen läßt,
• bevor ihm von der Deutschen Post die Genehmigung 

zur Durchführung der Arbeiten erteilt wurde oder
• ohne die Anwesenheit eines befugten Mitarbeiters der 

Deutschen Post im Bereich der gefährdeten unter- 
oder oberirdischen leitungsgebundenen Fernmeldean
lagen abzuwarten oder

• ohne erteilte Auflagen zu beachten (§§ 6 Abs. 1 und 9 
Abs. 2),

b) die Arbeiten fortführen läßt, bevor die Deutsche Post 
über den Fortgang der Arbeiten entschieden hat (§ 2 
Abs. 3),

c) Anweisungen zur Durchführung oder Fortführung der 
Arbeiten erteilt, ohne die Arbeitsausführenden "über 
Vorhandensein und Lage der im Arbeitsbereich liegen
den leitungsgebundenen Fernmeldeanlagen zu unter
richten (§ 6 Abs. 2),

kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 10 M bis 500 M 
belegt werden.

(3) Eine Ordnungsstrafe bis zu 1 000 M kann ausgesprochen 
werden, wenn eine vorsätzliche Ordnungswidrigkeit gemäß 
den Absätzen 1 und 2 einen größeren Schaden verursachte 
oder hätte verursachen können oder wiederholt innerhalb 
von 2 Jahren begangen und mit Ordnungsstrafe geahndet 
wurde.

(4) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens obliegt 
dem Leiter des Post- und Fernmeldeamtes, dem Leiter des 
Fernmeldeamtes oder dem Leiter des Fernsprechamtes Ber
lin, in dessen örtlicher Zuständigkeit die Ordnungswidrigkeit 
begangen worden ist.

(5) Für die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens und 
den Ausspruch von Ordnungsstrafmaßnahmen gilt das Ge
setz vom 12. Januar 1968 zur Bekämpfung von Ordnungs
widrigkeiten - OWG - (GBl. I Nr. 3 S. 101).

§14
Schlußbestimmungen

Die Bestimmungen dieser Anordnung finden auch für den 
Schutz unter- und oberirdischer leitungsgebundener Fern
meldeanlagen der im § 6 des Gesetzes über das Post- und 
Fernmeldewesen genannten zentralen Staatsorgane Anwen
dung.

§ IS
Inkrafttreten

Diese Anordnung tritt am 1. Mai 1986 in Kraft.

Berlin, den 28. Februar 1986

Der Minister 
für Post- und Fernmeldewesen

S c h u l z e


